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Amtsblatt 
FÜR DEN LANDKREIS REGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Verantwortlicher Herausgeber: Landratsamt Regen 

 
Erscheint nach Bedarf  - Zu beziehen beim Landratsamt Regen  Einzelbezugspreis:  0,50 € 

 ___________________________________________________________________________  

 
Nr. 22 Regen, 06.10.2025 

 

Inhalt: Vollzug der Bayer. Bauordnung; 

Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß 

Art. 66 Abs. 2 BayBO; 

Bauherr: Elisabeth Grünert-Treml, Hauptstr. 2, 94252 Bayer. Eisenstein 

Bauvorhaben: Erneuerung der bestehenden Stützwände 

Bauort: Bayerisch Eisenstein, Hauptstraße 2 

 

Vollzug der Bayer. Bauordnung; 

Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß 

Art. 66 Abs. 2 BayBO; 

Bauherr: Bayernwerk Netz GmbH, vertr. d. Herrn Phillip Schubert, 

Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg 

Bauvorhaben: Errichtung einer Bezugsstation Gas (BZ) 

Bauort: Regen, Kattersdorf 3 

 

Vollzug der Bayer. Bauordnung; 

Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß 

Art. 66 Abs. 2 BayBO; 

Bauherr: Frau Andrea Parl, Dr.-Schellerer-Str. 22c, 94234 Viechtach 

Bauvorhaben: Aufstockung und Nutzungsänderung der Hausverwaltung 

"Schwarzholz" in eine Wohneinheit; Errichtung einer Terrasse mit Stützwand 

Bauort: Viechtach, Schwarzholzstraße 15 

 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);  

Antrag der Firma BRG Donau-Wald mbH, Betriebsstraße 1, 94469 

Deggendorf auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit den Nrn. 2.2, 

8.11.2.4 und 8.12.2 des Anhangs 1 der Verordnung über 

genehmigungspflichtigen Anlagen (4. BImSchV) für eine Anlage zum 

Brechen, Trocknen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder 

künstlichem Gestein, zur sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen 

Abfällen mit einer Durchsatzkapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag und 

zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer 

Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr am Standort „Deponie 

Fernsdorf“, Flurstücke Nrn. 716, 717, 724 und 726 der Gemarkung 

Geiersthal 
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Vollzug der Bayer. Bauordnung;  
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
 
 
 

Bausachen-Nummer BV-322-E-2025 

Bauherr Elisabeth Grünert-Treml,  

Hauptstraße 2, 94252 Bayerisch Eisenstein 
Bauvorhaben Erneuerung der bestehenden Stützwände 
Bauort Bayerisch Eisenstein, Hauptstraße 2 
  

Grundstück(e) 
 

Gemarkung Bayerisch Eisenstein 
 

Flurnummer(n) 405/0 

 
 
 

B A U G E N E H M I G U N G   gemäß Art. 68 der Bayer. Bauordnung 
 
Das Landratsamt Regen erlässt in obiger Bausache folgenden 
 
 
B e s c h e i d: 
 
 
Teil I 
 
Die Baugenehmigung wird hiermit gemäß Art. 68 BayBO für das oben genannte Bauvorhaben erteilt. 
 
Bestandteil dieser Baugenehmigung sind die mit dem Prüfstempel vom 24.09.2025 und der Nummer  
BV-322-E-2025 versehenen 
 
im vereinfachten Verfahren geprüften Bauvorlagen. 
 
Plankorrekturen (Rotstifteinträge) in den Bauvorlagen sind zu beachten; auch dann, wenn im 
Bescheid nicht besonders darauf hingewiesen ist. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
in 93047 Regensburg 

  
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 
  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher  
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
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Der Genehmigungsbescheid und die genehmigten Bauvorlagen können beim Landratsamt Regen, 
Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Zimmer A 2.27 zu den üblichen Dienststunden eingesehen und 
Einwände vorgebracht werden. 
  
Die Nachbarzustellung der Baugenehmigung wird durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. Wird binnen der oben genannten Frist 
Klage nicht erhoben, wird der erteilte Bescheid unanfechtbar. 
 
 
 
 
Regen, 24.09.2025 
 
Landratsamt Regen 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
 
 
 
 
gez. 
Straub 
Verwaltungsamtsrat 
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Vollzug der Bayer. Bauordnung;  
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
 
 
 

Bausachen-Nummer BV-347-R-2025 

Bauherr Bayernwerk Netz GmbH,  

vertr. d. Herrn Phillip Schubert,  

Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg 
Bauvorhaben Errichtung einer Bezugsstation Gas (BZ) 
Bauort Regen, Kattersdorf 3 
  

Grundstück(e) 
 

Gemarkung Eggenried 
 

Flurnummer(n) 169/0 

 
 
 

B A U G E N E H M I G U N G   gemäß Art. 68 der Bayer. Bauordnung 
 
Das Landratsamt Regen erlässt in obiger Bausache folgenden 
 
 
B e s c h e i d: 
 
 
Teil I 
 
Die Baugenehmigung wird hiermit gemäß Art. 68 BayBO für das oben genannte Bauvorhaben erteilt. 
 
Bestandteil dieser Baugenehmigung sind die mit dem Prüfstempel vom 25.09.2025 und der Nummer 
BV-347-R-2025 versehenen 
 
im vereinfachten Verfahren geprüften Bauvorlagen. 
 
Plankorrekturen (Rotstifteinträge) in den Bauvorlagen sind zu beachten; auch dann, wenn im 
Bescheid nicht besonders darauf hingewiesen ist. 
 
Die in Teil II dieses Bescheides aufgeführten Nebenbestimmungen sind zu erfüllen bzw. bei der 
Bauausführung zu beachten. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
in 93047 Regensburg 

  
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 
  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher  
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die genehmigten Bauvorlagen können beim Landratsamt Regen, 
Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Zimmer A 2.37 zu den üblichen Dienststunden eingesehen und 
Einwände vorgebracht werden. 
  
Die Nachbarzustellung der Baugenehmigung wird durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. Wird binnen der oben genannten Frist 
Klage nicht erhoben, wird der erteilte Bescheid unanfechtbar. 
 
 
 
 
Regen, 26.09.2025 
 
Landratsamt Regen 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
 
 
 
 
gez. 
Straub 
Verwaltungsamtsrat 
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Vollzug der Bayer. Bauordnung;  
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
 
 
 

Bausachen-Nummer BV-309-V-2025 

BS-Nr. vor 01.05.2023  

Bauherr Frau Andrea Parl, Dr.-Schellerer-Straße  22 c, 94234 Viechtach 
Bauvorhaben Aufstockung und Nutzungsänderung der Hausverwaltung 

"Schwarzholz" 

in eine Wohneinheit; Errichtung einer Terrasse mit Stützwand 
Bauort Viechtach, Schwarzholzstraße  15 
  

Grundstück(e) 
 

Gemarkung Schlatzendorf 
 

Flurnummer(n) 257/2 

 
 
 

B A U G E N E H M I G U N G   gemäß Art. 68 der Bayer. Bauordnung 
 
 
Das Landratsamt Regen erlässt in obiger Bausache folgenden 
 

B e s c h e i d: 
 
 
Teil I 
 
 
1.    Die Baugenehmigung wird hiermit gemäß Art. 68 BayBO für das oben genannte Bauvorhaben 

erteilt. 
 

Bestandteil dieser Baugenehmigung sind die mit dem Prüfstempel vom 30. Sep. 2025 und der 
Nummer BV-309-V-2025 versehenen 
 

im vereinfachten Verfahren geprüften Bauvorlagen. 
 
Plankorrekturen (Rotstifteinträge) in den Bauvorlagen sind zu beachten; auch dann, wenn im 
Bescheid nicht besonders darauf hingewiesen ist. 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
in 93047 Regensburg 

  
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 
  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
  

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher  
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
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einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Der Genehmigungsbescheid und die genehmigten Bauvorlagen können beim Landratsamt Regen, 
Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Zimmer A 2.30 zu den üblichen Dienststunden eingesehen und 
Einwände vorgebracht werden. 
  

Die Nachbarzustellung der Baugenehmigung wird durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. Wird binnen der oben genannten Frist 
Klage nicht erhoben, wird der erteilte Bescheid unanfechtbar. 
 
 
 
 
Regen, 30.09.2025 
 
Landratsamt Regen 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
 
 
 
 
gez. 
Straub 
Verwaltungsamtsrat 
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Landratsamt Regen 

Az: 23-171-01 

 

 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);  

Antrag der Firma BRG Donau-Wald mbH, Betriebsstraße 1, 94469 Deggendorf auf 

Erteilung einer Genehmigung nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in 

Verbindung mit den Nrn. 2.2, 8.11.2.4 und 8.12.2 des Anhangs 1 der Verordnung über 

genehmigungspflichtigen Anlagen (4. BImSchV) für eine Anlage zum Brechen, 

Trocknen, Mahlen oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein, zur 

sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität von 

10 Tonnen oder mehr je Tag und zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen 

Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr am Standort 

„Deponie Fernsdorf“, Flurstücke Nrn. 716, 717, 724 und 726 der Gemarkung Geiersthal 

 

  

Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG in Verbindung mit der Verordnung über das  

Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) ergeht folgende  

  

 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

  

1. Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 

 

Die Firma BRG Donau-Wald mbH, Betriebsstraße 1, 94469 Deggendorf hat beim 

Landratsamt Regen am 04.09.2025 einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Lagerung und Aufbereitung von 

mineralischen Abfällen zur Verwertung am Standort „Deponie Fernsdorf“ eingereicht. 

 

Die Deponie befindet sich südlich der Gemeinde Geiersthal im Landkreis Regen auf den 

Flurstücken Nrn. 716, 717, 724 und 726 der Gemarkung Geiersthal. 

Im Rahmen des geplanten Vorhabens soll eine Anlage zum Brechen, Trocknen und Mahlen 

oder Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein, sowie eine Anlage zur 

Behandlung und zeitweiligen Lagerung von nichtgefährlichen Abfällen errichtet und 

betrieben werden. 

 

Kurzbeschreibung des Vorhabens:  

Die Anlage der BRG Donau Wald mbH zur Lagerung und Aufbereitung von mineralischen 

Abfällen zur Verwertung am Standort Deponie Fernsdorf umfasst folgende 

immissionsschutzrechtlichen relevanten Vorgänge:  

• Brechen und Klassieren von natürlichem oder künstlichem Gestein sowie nicht 

gefährlichen mineralischen Abfällen  

• Zwischenlagerung von verwertbaren Primärbaustoffen in Haufwerken  

• Zwischenlagerung von verwertbaren mineralischen Abfällen in Haufwerken  

 

Die beantragte gesamte Lagerkapazität beträgt max. 30.000 t.  

Die maximale Behandlungsmenge des Brechers beträgt max. 63.000 t pro Jahr bzw. max.  

3.300 t pro Tag.  
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2. Durchführung und Abwicklung des Verfahrens  

 

Zuständig für die Durchführung des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens  

ist das Landratsamt Regen gemäß Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Bayerischen  

Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG), Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen  

Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).  

  

Beim beantragten Vorhaben handelt es sich um ein Genehmigungsverfahren mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 10 BImSchG).  

 

Das Vorhaben bedarf gemäß § 7 i.V.m. Anlage 1 zum Gesetz über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) keiner Umweltverträglichkeitsprüfung oder -

vorprüfung. 

 

 

3. Einsichtnahme in die Antragsunterlagen  

 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird die Öffentlichkeit nach Maßgabe des § 10  

BImSchG beteiligt.  

Der Antrag mit den zur Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen liegt in der Zeit  

vom   

 

vom 14.10.2025 bis einschließlich 

 13.11.2025 (Auslegungsfrist) 

 

 

- am Landratsamt Regen, Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Zimmer A2.18 

(Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 09921/601-311 oder per E-Mail: 

immissionsschutz@lra.landkreis-regen.de)  

während der allgemeinen Öffnungszeiten: 

 

Montag bis Donnerstag  

 

von 08:00 Uhr bis 12.00 Uhr  

von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr  

Freitag von 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr  

 

 

- auf der Homepage des Landkreises Regen https://www.landkreis-regen.de/online-

behoerde/bekanntmachungen/, zum Download als PDF-Datei 

 

zur Einsichtnahme aus. 

 

 

mailto:immissionsschutz@lra.landkreis-regen.de
https://www.landkreis-regen.de/online-behoerde/bekanntmachungen/
https://www.landkreis-regen.de/online-behoerde/bekanntmachungen/
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4. Eingang von form- und fristgerechten Einwendungen 

 

Im Zeitraum vom   

 

vom 14.11.2025 bis einschließlich 

27.11.2025 (Einwendungsfrist) 

 

 können Einwendungen gegen das oben genannte Vorhaben schriftlich oder elektronisch beim  

 

- Landratsamt Regen, Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, 

- E-Mail: immissionsschutz@lra.landkreis-regen.de 

  

erhoben werden.  

 

Die Einwendungen müssen mit Angaben von Namen und Anschrift des/der Einwenders/in  

erhoben werden, sowie den geltend gemachten Belang und gegebenenfalls das Maß der  

Beeinträchtigung erkennen lassen. Sammeleinwendungen mit unleserlichen Namens- und  

Adressangaben können nicht berücksichtigt werden.   

 

Das Landratsamt Regen kann form- und fristgerecht erhobene Einwendungen mit  

dem Antragsteller und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, in einem  

Erörterungstermin erörtern 

 

 

5. Erörterungstermin 

 

Ob ein Erörterungstermin nach Eingang von form- und fristgerechten Einwendungen in oben  

genannter Angelegenheit stattfindet, entscheidet das Landratsamt Regen nach  

Ablauf der Einwendungsfrist im Rahmen einer Ermessungsentscheidung (§ 10 Abs. 4 Nr. 3  

BImSchG). Das Ergebnis der Entscheidung wird zeitnah öffentlich bekannt gegeben.  

 

Falls das Landratsamt Regen entscheidet, einen Erörterungstermin durchzuführen, so findet 

dieser statt am  

 

27.01.2026, Beginn 09.00 Uhr 

im Besprechungsraum „Arber“ B2.55 - Landratsamt Regen 

Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen 

 

 

6. Gründe für den Wegfall des Erörterungstermins  

 

Gemäß § 16 Abs. 1 der 9. BImSchV findet ein Erörterungstermin nicht statt, wenn  

 

- Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig erhoben worden  

sind,  

- die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenommen worden sind,  

- ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die auf besonderen  

privatrechtlichen Titeln beruhen oder  

- die erhobenen Einwendungen nach der Einschätzung der Behörde keiner Erörterung  

bedürfen.  

mailto:immissionsschutz@lra.landkreis-regen.de
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7. Sonstige Hinweise  

 

Es wird darauf hingewiesen: 

 

a) Auf Verlangen des Einwenders kann dessen Namen und Anschrift vor Bekanntgabe der  

Einwendungen an den Antragsteller bzw. den beteiligten Behörden, unkenntlich  

gemacht werden, wenn diese Angaben zur ordnungsgemäßen Durchführung  

des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.  

 

b) Die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben des  

Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, im Rahmen  

eines eventuellen Erörterungstermins erörtert.  

 

c) Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist  

durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten des Landratsamtes  

Regen zu geben ist.  

 

d) Durch die Einsichtnahme in die Antragsunterlagen, Erhebung von Einwendungen,  

Teilnahme am Erörterungstermin, Abgabe von Stellungnahmen oder  

Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.  

 

e) Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch das  

Landratsamt Regen entschieden.  

 

f) Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen 

vorzunehmen sind. 

 

 

 

gez. 

 

K r a u s  

Regierungsdirektor 


